
. . . 
Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen s. nächste Seite LV 10 / 23 a / 2014 

D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Schule, Kultur und Sport 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-00-23 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

04.10.2016 
125 2016 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

                  

 Kreisausschuss 25.11.2016      

 Kreistag 08.12.2016      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.031       40       II                         
                                                      (Handzeichen) 

 
Betreff: 
 

Benennung eines Mitgliedes des Kreistages zur Wahrnehmung der Interessen des 
Landkreises Helmstedt in der Mitgliederversammlung des Geopark-Trägervereins 
Braunschweiger Land – Ostfalen e.V. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Als Vertreter des Landkreises Helmstedt wird der/die Kreistagsabgeordnete 
 
………………………………………. als Vertreter/in…………………………………………. 
 
in die Mitgliederversammlung des Geopark-Trägervereins entsandt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Verein hat die Geopark-Trägerschaft im Teilgebiet Braunschweiger Land – Ostfalen 
inne und ist damit Teil des gesamten Geoparks Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen, 
welcher gemäß den Richtlinien des Globalen Geopark Netzwerkes in Kooperation mit 5 
der UNESCO sowie des Nationalen Geopark Netzwerkes in Deutschland geführt wird. 
Der Verein sorgt für den dauerhaften Erhalt und Pflege der Geopark-Einrichtungen in 
seinem Bereich. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss 
in Höhe von 50.000,00 €. 
 10 
Für die Mitgliederversammlung ist daher ein Mitglied sowie eine Vertreterin/Vertreter zu 
benennen, welches die Interessen des Landkreises Helmstedt in diesem Gremium 
wahrnimmt. Für den Vorstand ist ein Mitglied zu benennen. 
 
In der vergangenen Wahlperiode hat Herr Gläser als Mitglied und Frau Jäger als Stell-15 
vertreterin diese Aufgabe wahrgenommen.  


